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Düsseldorf, 6. Juli 2011 

 

Allgemeine Gefährdungsbeurteilung im Rahmen des 

Mutterschutzes in der Bezirkssozialarbeit 

Hier: Mutterschutzgesetz und Verordnung zum Schutze der 

Mütter am Arbeitsplatz 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die Gleichstellungsbeauftragten in NRW möchten auf die Situation 

schwanger Kolleginnen in der Bezirkssozialarbeit aufmerksam machen, 

verbunden mit der Bitte, eine allgemeine Gefährdungsbeurteilung für 

diesen Bereich zu prüfen.  

 

Die Bereiche in denen eine allgemeine Gefährdung gesehen wird 

beziehen sich auf: 

 

• Tätigkeiten im Rahmen der Fälle nach § 8a SGB VIII 

(Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) 

• Gerichtsverhandlungen in diesem Zusammenhang 

 

Die schwangeren Bezirkssozialarbeiterinnen begeben sich in den oben 

genannten Fällen in eine extrem emotionale Situation, mit einem ho-

hen Eskalationspotential. Vergleichbar ist dies mit dem Einsatz von 

Polizistinnen im Außendienst. Bei der Polizei werden Schwangere aus 

den oben genannten Gründen unverzüglich vom Außendienst freige-

stellt. 

 

Uns ist bekannt, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, den Arbeits-

platz einer werdenden oder stillenden Mutter so zu gestalten, dass 

Leben und Gesundheit von Mutter und Kind durch die berufliche 

Tätigkeit nicht gefährdet werden. In den oben genannten Einsatz-

bereichen stellt sich die Frage, ob eine allgemeine Gefährdungsbe-

urteilung für Schwangere ausgesprochen werden kann bzw. muss.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Michaela Fahner 
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